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ZlVILSCHUTZFiBEL

Bearbeitet von Herbert Alboth und Hans von Dach unter Mitwirkung massgebender Fachleute
[Alle Rechte beim Schweizerischen Bund für Zivilschutz)

11. Folge

Der Schutzraum

Schutzräume haben auch heute noch grosse Bedeutung. Der Schutz kann zwar nie hundertprozentig sein, aber dennoch ist mit der Anlage eines Schutzraumes

im Keller des Hauses oder mit dem Bau eines Deckungsgrabens im Garten schon viel erreicht!

Die Erfahrungen aus Deutschland im Zweiten Weltkrieg:
Die Gesamtverluste der deutschen Zivilbevölkerung in den Kriegsjahren 1939-1945, einschliesslich der schweren Angriffe auf Hamburg, Dresden und
Berlin, lagen unter

1 % der Gesamtbevölkerung.

Dabei waren kaum 2% der Bevölkerung in bombensichern Schutzräumen untergebracht. Alle übrigen Menschen suchten in den Schutzräumen ihrer
Wohnhäuser Schutz!

Man u nterscheidet
1

Bei Luftschutzkellern
unterscheidet man:

1

1 1 1

Luftschutzkeller Splitterschutzgräben und
sonstige behelfsmässige

Volltreffersichere
Luftschutzkeller

Nahtreffersichere
Luftschutzkeller

1

Vorwiegend in städtischen
Verhältnissen

Anlagen
i i

1

Vorwiegend in ländlichen Ver-
Nur verhältnismässig wenige Das Gros aller Luftschutz-
Anlagen anlagen

baubaren Keller beschränkt ist

Volltreffersichere
Luftschutzräume bieten

I

gegen Atomgeschosse mit
hohem Sprengpunkt völligen
Schutz
Gegen Atomgeschosse mit
tiefem oder unterirdischem
Sprengpunkt teilweisen
Schutz

gegen Sprengbomben
völligen Schutz

Nahtreffersichere
Luftschutzkeller schützen

I

a) beim Einsatz von
Atomgeschossen ab einigen
hundert Metern vom
Nullpunkt

- gegen die Hitzestrahlung
vollständig

- gegen die radioaktive
Strahlung weitgehend

- gegen den Druckstoss
(Luftdruck) völlig

- gegen herumgeschleuderte
Trümmer völlig

b) beim Einsatz von Sprengbomben

- gegen Druck, Splitter und
herumgeschleuderte Trümmer

vollständig

Zur Zivilschutz-Ausrüstung :
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